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Sern, 15. Oktober 1928. 10 Sedjsundzioanzigfter Jaorgang

Pir Sdiratiift rbnmmp
^fftjtelles ©rgan bes j&eßatntnenoeretns

(Srfdicint jeben fütonat einmal.

®rutl unb Sjpebition :

(Staler & Berber, Sudjbrucferei jum
SSagïjauSgaffe 7, ©tin,

B3sin audj %iomtement$. unb 3nfertion8=anfttäfle .m ricütcn finb

äierontWBrtltibe IKcbaltlon für ben mifftnfdaftlicfecn Seil
Dr. med. ». ^edeitPerg-^atb»,

ißribatöogent für ®e6urt31)tlfe unb (Stjvtälulogie.
©bitalttrferftraèe *ftr. 52, 8etn.

pt ben aÜBfmtincn Seil :

pl. 3R«*ie SSettge«, Hebamme, Sorraineftr.16, ©ern

«bonnement# :

3at)re§ - Abonnenten« 3ft. 3. — für öie Sdfjtoetg
3WÏ. 3. — für ba3 Äuälanb.

3nfe*ate :

©tbmeig unb äuälanb 40 ®t3. pro 1-ff). Sßetttgetle.

«röfcetf auftrüse enti&redienier SRabatt.

Spult. aRutter gnbia. — ©djtteig ^tbammtnbereiti : Sentralborftanö. — aranfenfaffe : Slngemelbete äöödjnerinnen. — ©fntritte. — Sobeêangetgen. — ffranfen.
faffenotig. — ®d)toeij. §cbammentiifl 1928 in Seen: SßrotoloK ber 35. ®elegierienberfamntlung. — StttinänadjtidiitH: ©eftionen Slargau, SlppengeH, SafeKanb, Safelfiabt,
Sern, peiburg, ©raubünben, ©dfrogg, ©olot^urn, ©t. ©allen, ï^urgau, SBatlté, SSerbenberg-©argan8, Stöintertüur, güricEj. — $er coffei'nfrete ftaffee. — Slngetgen.

QXluttev

(Sitte amerifaniftpe Same, Ä a t p a r i n a

ÜJlapo, pat mit bepörblicper Unterftüpung bie
3Köglicpfeit gehabt, Snbien in einer über baS

fonft übliche roeit pinauSgepenben SQSeifc ju be»

reifen unb ïennen ju lernen, unb pat bann ein
SSucp »erfaßt, ba§ unter bent Sitel „s2)?otper
Snbia" perauSgefommen ift unb in (Sttgfanb
grofjeS Sluffepen erregt pat.

333ir rooüett pier nur auf einige Kapitel beg
SSucpeS eingehen, bie über baS gefcplecptlicpe
Sebeu ber Snber unb ipre ©pe unb §ort=
pflanzungSberpältniffe berieten. 2öir fönnen
nidft prüfen, ob bie SSerfafferin bie ©aipen,
über bie fie berichtet, ju feproarz aufbaut ober
nidEjt, mir tnüffen ipr bie ißerantmortung für
ipre Seriate überlaffen, rooüen aber bemerken,
baff fie biet unb oft offizielle SerpanbtungS»
beriete auS ben gefepgebenben ßörperfepaften
in Snbien im Sßortlaute anführt unb biefe
53ericpte einbeutig bie Slugaben ber SSerfafferin
ju beftätigen fepeinen.

Ser Snber beflagt fiep über feine Unfähig»
feit, £ülflofigfeit, Langel an Snitiatibe unb
an ber gäffigfeit am begonnenen feftzupalten,
feinen Langel an SebenSfraft unb fepiebt baS
SlüeS auf bie englifepe Regierung beS SanbeS,
bie jeben aSerfucp zur ©elbftänbigfeit bei ben
Snbern utiterbrücfe. Sie SSerfafferin beS 23ucpeS
aber fagt: ©ei bie englifepe |>ercfcpaft gut,
ober fepteept, ober gleichgültig, fo mirb bie
©cproäcpe beS SnberS bleiben, folange er niept
bie roirfliepe Urfacpe felber einfiept unb mit
ber SBurzel augrottet. 2lber er felber pält feft
an feinen Letten, bie er mit bem größten (Sifer
berteibigt. ©ie befielen in ber Sitte ber Äinber»
Beirat unb ber baburd; perborgerufenen SBer»

fdjlecpterung ber IRaffe. Sie SSerfafferin fagt:
Sîimm ein SKäbcpen tion z>uölf Sauren, ein
UiitleiberregenbeS Äinb Oon fd)mäd)licl)er @e=

funb^eit, otjne ßenntniffe, unroiffenb, o^ne
lfgenb eine Slrt bon Unterriäjt in gefunbpeit«
uä)er Seziel^ung. fie im frühestmöglichen
^ugettblicfe zur üWutterfdiaft, erziehe ihren
föimächlidien ©ohn in onaniftifchen @eroohn=
heiteit, bie ïag für Xag feine fdhmache Sebenä-
«aft auëfaugen, gib iijm fein ©içherheitë®
uentil burch ©portbetätigung, gib ihm ®e»
^ohnheiten, bie ihn mit breifjig Sahren zu
^nem zerfallenen alten SGBracï ma^en — unb

bu bann fraqen, maë feine 30îannheit
Serftört hat? 4

î)ie SBebölferung bon ganz Snbien roirb auf
,19 SWitlionen Seelen gefcf)äj3t. ®ie bon ben

^'ttfehen Beamten beherrfchte partie zählt 247
^»utonen. ^mifdhen biefen Sßölfern leben meniger
: r 200,000 Suropäer, menn man jeben ÏDÎann,
tit! ^ïau un^ ie^eê ^i"'5 mitzählt. ®ie bri=

lu)e Slrtnee in Snbien z^^tt mit ©infdhlufe

aller @rabe meniger at§ 60,000 europäifche
Sßannfchaft. S)ie britifdje ^ibilbebölferung mit
(Sinfchlufj be§ ^ioÛ^ienfteë, ber Siebte, ber Sn=
genieure, görfter, (Sifenbahnbeamten, 3Jiünz=
unb ©teuerperfonal, (Srzieher, lanbmirtfd)aft=
lieber unb tierärztlicher Fachmänner ufm. zählt
total 8432 ïlîann. $ie britifcïjen ©lieber ber
ißolizeimadht zäh^n ungefähr 4000. ©o bafe
bie gefamte Stacht ber ©nglänber in Snbien
fid) auf 67,432 fßerfonen beläuft, unb biefer
löebrüderzahl fdjreibt ber Snber ben „@flaben=
finn" bon 247 ÜKiKionen menfdhlidjer SBefen zu.

SSon einer zu jungen SDÎutter geboren, bie
in fraffer Unmiffenheit aufgeroachfen ift, fchon
bon Slnfang an fchmächlid), merben bie Keinen
Äinber fchon fpftematifd) zur Onanie erzogen.
Sie SDÎutter reibt an ben ©efchledjtêteilen, bei
ben ÜKäbdien, um fie zum Schlafen zu bringen,
bei ben Knaben, um fie „männlich zumachen".
9Jîit ad)t, höchftenS zmölf Sahren muf baë
SKäbdjen berheiratet fein, benn fonft ift fein
S8ater entehrt. (Sin 3)Mbd)en, ba§ nid)t früh
heiraten fann, mirb öfter? im Sfcljungel au§*
gefe|t, um ben milben Sieren zum Frafj zu
bienen. 9Käbd)enmorbe finb troh ber englifdjen
§errfchaft gar nod) nict)t unmöglich; benn mo
moüten bie Söehörben bie nötigen 3eugen zum
SSemei? mopt hernehmen, menn fie einen ißrozefj
beëmegen anfangen moüten.

Ser ©atte beê SJiabcpen? ift oft ebenfaü?
ein ^inb, eine Änabe, menig Sapre älter atë
feine Frau, oft aber auep ein Sßitroer pöperen
îllterë. ift burepauë nidpt fetten, bap ein
äRann bon 50 Sapren ein iHnb bon 8 bis 9

Sapren heiratet unb fofort ben ©efdplecptSber®

ïepr mit ipm anfängt.
(Sin |>auptgrunb, ben bie Snber anfüpren

ZU ©unften ber früpeu ^eirat ber Süfäbdien

ift ber, bafe ber ®efcpled)tëtrieb fo ftar! fei,
ba| er einer legitimen Betätigung zugeführt
merben müffe, benn fonft mürbe er ungefeplicp
befriebigt. S)a8 bieS felbft bei ben früpreifen
Snbern niept zutrifft, bemeifen bie bielen Fäüe,
mo bie Keinen 9Jiäbdpen bei bem errungenen
©efdjlecptSberfepr ben Sßerftanb oerlieren.

$afj ein Änabe ober ein ausgepumpter üer=
lebter SBitmer ïeine fräftige 9la^!ommenf(paft
erzeugen fann, ift mopl ftar. ©eine Frau ober
lieber Frauen, benn mit Seicptigfeit fann ein
SRann meprere Frauen palten, müffen in ipm
ipren oberften ©ebieter, ipren perfönlidjen ©ott
erbliden; er ift bie ißerfonififation beS ©iüa,
beS oberften ©otteS, ber in fl'apeflen, auf §auS^
altären, in Sempein in perfönlicpen Slmuletten
unter bem ©pmbol beS männlid)en ffeugungS«
gliebeS bargefteüt ift. Unter biefem âe^en wirb
er täglich öon ben Frommen berehrt.

Söenn eine Frau iprem |>inbumanne fein
®inb gebiert, befonberS feinen Knaben, fo barf
er fie berftofjen ober im Sfcpungel auSfepen;

aber er pat borper noep eine SRöglicpfeit : er
fcpicft bie Frau auf Söaüfaprt naep einem
Sempet. Sort bringt fie bie Uîadjt zu unb er*
pält 33efucp bon bem ©otte, ber fie befcpläft.
21m borgen fommt ber ißriefter unb erfunbigt
fiep naep ipren (Srfaprungen mäprenb ber Dîacpt:
Freue S)id), fagt er, es mar ber ©ott, ber Sicp
beeprt pat. Sropbem man für biefe Sempel
unb ipren Sienft befonberS fräftige ^riefter
auSfutpt unb trophein eS aügemein befannt ift,
ba^ biefe ben ©ott im Sunfet ber 9îacpt bar»
fteüen, fäüt eS boep feinem (Spemanne ein, fidp
baran zu ftopen unb fo erzeugte Sinber nimmt
er gerne als bie feinigen an.

Sffienn ein SSater feine Socpter berpeiratet
pat unb fie bleibt finberloS, fo ift ber Später

enteprt. SeSpatb ift eS borgefommen, bap ein
Sßater bon bem fünftigen ©cpmiegerfopne eine
ärztlicpe 23efcpeinigung berlangte, bap biefer
gefdplei^tSfranf fei; baburd) moüte er ben SSor»

murf ber Unfrucptbarfeit bon feiner Socpter
abmenben.

Sn einigen ©egenben pat fiep bie ©emopn*
peit auSgebilbet, um befonbere ©unft ber ©ötter
ZU erregen, bie Keine Socpter ber ©ottpeit z«
meipen. ©ie mirb in ben Sempet gebraept unb
bort bon ben älteren Sempetmeibern im ©ingen
unb Sanzen unterrieptet. (Ser Sanz ift ja ur=
fprünglidp eng mit bem ©otteSbienft berbunben
unb pat fiep bei aüen Sßölfern erft nur zu
biefem gmede auSgebilbet. (Srft fpäter mirb er
Zu einer erotifepen ©efeüfdpaftSbeluftigung).
üüteift fdpon mit fünf Sapren mirb bann baS
$inb bom ißriefter zum ©efcplecptSberfepr be»

nüpt unb mirb zur Sempelproftituierten, mit
ber fiep bann auep bie zaplreidpen ißilger ge=
fcplecptticp einlaffen. SBenn baS Äinb niept früp»
Zeitig zu ©runbe gept, fo bleibt fie bort, bis
ipre fReije berblaffen; bann roirb fie als ge*
möpnlicpe ißroftituierte bem ißublifum über*
laffen. Spre ©ttern mögen poepgefteüte Seute

fein, irgenb eine ©cpanbe ober nur ein ber»
minberteS Slnfepen für bie Familie ift niept
bie F°*9e *üefer SSerpältniffe.

SBoplmoüenbe englifepe Bereinigungen paben
©pitäter gefepaffen, in benen bon roeibtidjen
Slerzten bie jungen SDÎûtter bepanbelt merben.
Sie meifte Slrbeit ift gpnäfologifcp; bie meiften
Frauen finb fepr jung. Faft aüe finb gefcplecpt»

liip infiziert.
©inige (Beifpiele merben angefüprt : ©in

SWäbcpen bon 13 Sapren, eine ©cpüterin einer
StegierungSfcpule, rourbe mäprenb ber F^icn
bon iprem Sruber bem SJtanne zugefanbt, mit
bem man eS berpeiratet patte. Ser ÜJiamt ift
50 Sapre alt unb bom |»inbuftanbpunft aus ein
tabeüofer SDîann. Set ©efcplecptSberfepr mit
biefem alten äftanne erfepütterte baS Äinb fo,
baf) beS niept erzählen fonnte, maS gefepap;

genug, bafe eS böüig bermirrt mürbe. Spre
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Mutter ")ndia.
Eine amerikanische Dame, Katharina

Mayo, hat mit behördlicher Unterstützung die
Möglichkeit gehabt, Indien in einer über das
sonst übliche weit hinausgehenden Weise zu
bereisen und kennen zu lernen, und hat dann ein
Buch verfaßt, das unter dem Titel „Mother
India" herausgekommen ist und in England
großes Aufsehen erregt hat.

Wir wollen hier nur auf einige Kapitel des
Buches eingehen, die über das geschlechtliche
Leben der Inder und ihre Ehe und
Fortpflanzungsverhältnisse berichten. Wir können
nicht prüfen, ob die Verfasserin die Sachen,
über die sie berichtet, zu schwarz anschaut oder
nicht, wir müssen ihr die Verantwortung für
ihre Berichte überlassen, wollen aber bemerken,
daß sie viel und oft offizielle Verhandlungsberichte

ans den gesetzgebenden Körperschaften
in Indien im Wortlaute anführt und diese
Berichte eindeutig die Angaben der Verfasserin
zu bestätigen scheinen.

Der Inder beklagt sich über seine Unfähigkeit,

Hülflosigkeit, Mangel an Initiative und
an der Fähigkeit am begonnenen festzuhalten,
seinen Mangel an Lebenskraft und schiebt das
Alles auf die englische Regierung des Landes,
die jeden Versuch zur Selbständigkeit bei den
Indern unterdrücke. Die Verfasserin des Buches
aber sagt: Sei die englische Herrschaft gut,
oder schlecht, oder gleichgültig, so wird die
Schwäche des Inders bleiben, solange er nicht
die wirkliche Ursache selber einsieht und mit
der Wurzel ausrottet. Aber er selber hält fest
an seinen Ketten, die er mit dem größten Eifer
verteidigt. Sie bestehen in der Sitte der Kinderheirat

und der dadurch hervorgerufenen
Verschlechterung der Rasse. Die Verfasserin sagt:
Nimm ein Mädchen von zwölf Jahren, ein
witleiderregendes Kind von schwächlicher
Gesundheit, ohne Kenntnisse, unwissend, ohne
ftgend eine Art von Unterricht in gesundheitlicher

Beziehung. Zwinge sie im frühestmöglichen
Äugenblicke zur Mutterschaft, erziehe ihren
schwächlichen Sohn in onanistischen Gewohnheiten,

die Tag für Tag seine schwache Lebenskraft

aussaugen, gib ihm kein Sicherheitsventil

durch Sportbetätigung, gib ihm
Gewohnheiten, die ihn mit dreißig Jahren zu
^nem zerfallenen alten Wrack machen — und
uullst du dann fragen, was seine Mannheit
Zerstört hat?

'
> "

Die Bevölkerung von ganz Indien wird auf
1,9 Millionen Seelen geschätzt. Die von den

tischen Beamten beherrschte Partie zählt 247
uttmwnen. Zwischen diesen Völkern leben weniger
;

5 290,000 Europäer, wenn man jeden Mann,
Frau und jedes Kind mitzählt. Die bri-

lche Armee in Indien zählt mit Einschluß

aller Grade weniger als 60,000 europäische
Mannschaft. Die britische Zivilbevölkerung mit
Einschluß des Zivildienstes, der Aerzte, der
Ingenieure, Förster, Eisenbahnbeamten, Münz-
und Steuerpersonal, Erzieher, landwirtschaftlicher

und tierärztlicher Fachmänner usw. zählt
total 3432 Mann. Die britischen Glieder der
Polizeimacht zählen ungefähr 4000. So daß
die gesamte Macht der Engländer in Indien
sich auf 67,432 Personen beläuft, und dieser
Bedrückerzahl schreibt der Inder den „Sklavensinn"

von 247 Millionen menschlicher Wesen zu.
Von einer zu jungen Mutter geboren, die

in krasser Unwissenheit aufgewachsen ist, schon
von Anfang an schwächlich, werden die kleinen
Kinder schon systematisch zur Onanie erzogen.
Die Mutter reibt an den Geschlechtsteilen, bei
den Mädchen, um sie zum Schlafen zu bringen,
bei den Knaben, um sie „männlich zumachen".
Mit acht, höchstens zwölf Jahren muß das
Mädchen verheiratet sein, denn sonst ist sein
Vater entehrt. Ein Mädchen, das nicht früh
heiraten kann, wird öfters im Dschungel
ausgesetzt, um den wilden Tieren zum Fraß zu
dienen. Mädchenmorde sind trotz der englischen
Herrschaft gar noch nicht unmöglich; denn wo
wollten die Behörden die nötigen Zeugen zum
Beweis wohl hernehmen, wenn sie einen Prozeß
deswegen anfangen wollten.

Der Gatte des Mädchens ist oft ebenfalls
ein Kind, eine Knabe, wenig Jahre älter als
seine Frau, oft aber auch ein Witwer höheren
Alters. Es ist durchaus nicht selten, daß ein
Mann von 50 Jahren ein Kind von 8 bis 9

Jahren heiratet und sofort den Geschlechtsverkehr

mit ihm anfängt.
Ein Hauptgrund, den die Inder anführen

zu Gunsten der frühen Heirat der Mädchen
ist der, daß der Geschlechtstrieb so stark sei,

daß er einer legitimen Betätigung zugeführt
werden müsse, denn sonst würde er ungesetzlich

befriedigt. Das dies selbst bei den frühreifen
Indern nicht zutrifft, beweisen die vielen Fälle,
wo die kleinen Mädchen bei dem erzwungenen
Geschlechtsverkehr den Verstand verlieren.

Daß ein Knabe oder ein ausgepumpter
verlebter Witwer keine kräftige Nachkommenschaft

erzeugen kann, ist wohl klar. Seine Frau oder
lieber Frauen, denn mit Leichtigkeit kann ein
Mann mehrere Frauen halten, müssen in ihm
ihren obersten Gebieter, ihren persönlichen Gott
erblicken; er ist die Personifikation des Si va,
des obersten Gottes, der in Kapellen, auf
Hausaltären, in Tempeln in persönlichen Amuletten
unter dem Symbol des männlichen Zeugungsgliedes

dargestellt ist. Unter diesem Zeichen wird
er täglich von den Frommen verehrt.

Wenn eine Frau ihrem Hindumanne kein

Kind gebiert, besonders keinen Knaben, so darf
er sie verstoßen oder im Dschungel aussetzen;

aber er hat vorher noch eine Möglichkeit: er
schickt die Frau auf Wallfahrt nach einem
Tempel. Dort bringt sie die Nacht zu und
erhält Besuch von dem Gotte, der sie beschläft.
Am Morgen kommt der Priester und erkundigt
sich nach ihren Erfahrungen während der Nacht:
Freue Dich, sagt er, es war der Gott, der Dich
beehrt hat. Trotzdem man für diese Tempel
und ihren Dienst besonders kräftige Priester
aussucht und trotzdem es allgemein bekannt ist,
daß diese den Gott im Dunkel der Nacht
darstellen, fällt es doch keinem Ehemanne ein, sich
daran zu stoßen und so erzeugte Kinder nimmt
er gerne als die seinigen an.

Wenn ein Vater seine Tochter verheiratet
hat und sie bleibt kinderlos, so ist der Vater
entehrt. Deshalb ist es vorgekommen, daß ein
Vater von dem künftigen Schwiegersohne eine
ärztliche Bescheinigung verlangte, daß dieser
geschlechtskrank sei; dadurch wollte er den Vorwurf

der Unfruchtbarkeit von seiner Tochter
abwenden.

In einigen Gegenden hat sich die Gewohnheit

ausgebildet, um besondere Gunst der Götter
zu erregen, die kleine Tochter der Gottheit zu
weihen. Sie wird in den Tempel gebracht und
dort von den älteren Tempelweibern im Singen
und Tanzen unterrichtet. (Der Tanz ist ja
ursprünglich eng mit dem Gottesdienst verbunden
und hat sich bei allen Völkern erst nur zu
diesem Zwecke ausgebildet. Erst später wird er
zu einer erotischen Gesellschaftsbelustigung).
Meist schon mit fünf Jahren wird dann das
Kind vom Priester zum Geschlechtsverkehr
benützt und wird zur Tempelprostituierten, mit
der sich dann auch die zahlreichen Pilger
geschlechtlich einlassen. Wenn das Kind nicht
frühzeitig zu Grunde geht, so bleibt sie dort, bis
ihre Reize verblassen; dann wird sie als
gewöhnliche Prostituierte dem Publikum
überlassen. Ihre Eltern mögen hochgestellte Leute
sein, irgend eine Schande oder nur ein
vermindertes Ansehen für die Familie ist nicht
die Folge dieser Verhältnisse.

Wohlwollende englische Vereinigungen haben
Spitäler geschaffen, in denen von weiblichen
Aerzten die jungen Mütter behandelt werden.
Die meiste Arbeit ist gynäkologisch; die meisten
Frauen sind sehr jung. Fast alle sind geschlechtlich

infiziert.
Einige Beispiele werden angeführt : Ein

Mädchen von 13 Jahren, eine Schülerin einer
Regierungsschule, wurde während der Ferien
von ihrem Bruder dem Manne zugesandt, mit
dem man es verheiratet hatte. Der Mann ist
50 Jahre alt und vom Hindustandpunkt aus ein
tadelloser Mann. Der Geschlechtsverkehr mit
diesem alten Manne erschütterte das Kind so,

daß des nicht erzählen konnte, was geschah;

genug, daß es völlig verwirrt wurde. Ihre
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Seßwefter braute fie nacp bem Spital ; tage«

lang lag fie fpracßloS auf iprem 93ette. Jie
Zerreißungen iprer ©efcpleeßtSorgane waren
boü äRaben. ©rft nad) unb nacp tarn fie wieber

gu fid). Sin if)re feßredlicpe Zeit fann fie fid)
niept erinnern, llnterbeffen mad)t ber ©bemann
alle Slnftrengungen, fie wieber gur [Rüdfeßr in
fein fpauS gu gwingen. 3n einem anberen gaÜe
würbe, ein fttttb non 10 3apren gu iprem URanne

gefcßidt; ber fjäufige feßmergpafte <35efd)led)t«=

berfepr bradjte ba8 Sinb um feinen Verftanb
Jer äRanu mocßte fie prügeln, fo biet er wollte,
fie blieb itt einer ©de gufammengefauert, atem«
loS, ein $äufd)en ©lettb. [Rid)t wert, bepalteu
gu werben. Vergweifelt über feinen fd)led)ten
ipanbel, warf ber URann fie über feine Scpulter,
trug fie ßinauS an ^eu -dîtriib beS JfcßungelS,
feßmiß fie in baS Jidießt unb ließ fie bort, um
gu fterben. ©in inbifcper Zeu9e bradjte bie 9J?it=

teilung bon biefer Jat einer engtifdjen Jame,
bie fe'lber ßinauS ging, baS ß'inb fanb, unb
es ins Spital braeßte. Unter bem ©influß beS

griebenS unb ber guten unb einem Äinbe an«

gcmeffenen Vepanbïung fing fie guleßt an fid)

gu erboten unb würbe ein fröE)lic£)eS Äinb, baS

mit puppen fpielte.
©inige aubere Veifpiele: A. iReun ffabre alt.

Sag nad; ber fjfeirat. Jer linfe Dberfcßenfel
ift ausgerenkt, baS Veden gebrodjen, baS gleifeß
pängt in blutigen geßen. herunter.

C. iReun fsabre. So berieft, baß man faft
nid)t meßr operatib bie Verpältniffe perfteüen
konnte.

B. Ze^n 5abre- Unfähig gu fiepen, ftarfe
Blutung, gleifeß ftarf gerfeßt.

I. Sieben Sapre. Starb in großen Sdjmergen
3 Jage naeß ber Slufnapme.

U. Zepn 3apre. föroeß auf fpänben uub ßnieen
natp bem Spital, konnte feit iprer Verheiratung
nie mepr fiepen.

Jiefe gälle batieren bon 1891; feitper pat
fiep nidjt biet geänbert. Selbft ©anbpi unb
felbft ber [RobelpreiSträger fftabinbranatp Jagore
finb ber SReinung, baß bie burep baS §er«
fommen gepeiligten Sitten niept geänbert wer«
ben bürfett.

Jer äRann ift in 3nbien ber ©Ott ber grau.
JaS fpriept fiep auep barin auS, baß naeß ber
alten Sitte bie SBitwe auf bem Seßeiterpaufen
beS SRanneS freiwillig in ben Job gepen mußte.
Jie grau ift ba nur als ©ebärerin bon Söpnen,
benn einen Sopn minbefteuS muß ber Snber
paben, bamit biefer ipm nacp feinem Jobe ben

Seßäbel fpalten fann gur Vefreiung beS ©eifteS.
SBenn bie grau nur SRäbcßen gebiert ober un«
frueptbar bleibt, fo îann fie berftoßen werben;
jebenfads nimmt ber ÜRann eine ober meprere
weitere grauen uttb bie, bie ipm einen Sopn
gibt, ift bann bie erfte unter ipnen. Vei ber
übergroßen Verbreitung ber ©efeßleeßtSfranf«
peiten in 3»bien finb burcp ©onorrpöe beS

SRanneS infizierte grauen, bie babureß fterit
werben, feine Seltenheit, aber bie grau gaplt
bie Zec*3e-

Jie grau pat feine eigene ißerföntießfeit, fie

ift nur ein ©egenftanb, beit Saunen beS ÜRanneS

ausgeliefert unb ©eßorfam gegen ipn ipre ab«

folute ißfliept. ©in Veifpiel wirb angefüprt:
©in fleineS SRäbcpen, bon 5 6 Sapren, würbe
mit einer gufälligen $opfmunbe im Spital ein«

geliefert. Jie SRutter mit bem bluteuben unb
bemußtlofen $inbe im Slrm war pergeeilt um
fpilfe. iRaeß ein bis gwei Jagen [teilte fiep

Starrframpf ein. JaS $inb lag mit fdjred«
liepen Krämpfen im Sterben. Jie Butter fauerte
neben bem Vettcpen in Slngft unb gureßt unb
betete gu ipren ©öttern. ijjtößließ ftanb ein
2Rann neben bem Vette unb fagte: SRiß Sapib,
icp fomme, um meine grau abgupoten. Spre
grau! rief bie Slergtin auS; waS meinen Sie?
fepen Sie Spre grau, fepen Sie 3pre Jocßter
an! 3d) meine, baß id) meine grau polen will
gum epeließen ©ebratteß. Slber 3ßr Äinb liegt
im Sterben, Sie fönnen ipr boep jeßt bie
SRutter niept entreißen! ®ie grau warf fiep

Dem SRanne gu güßen, fie füßte feine güße,
fie warf ben Staub bon feinen güßen auf ipr
^aupt. 3Rein fperr, mein iperr, âeï)gte fie, fei
gnäbig! SllleS palf niepts, ber SRaun feprte
fiep um unb ging, uub bie grau wagte niept,
feinem Vefept guwibergupanbeln unb folgte ipm
mit gerriffenem fpergen.

Söir paben in ben obigen Ze^en nur einen
furgen SluSgug auS bern Vucpe ber Äatparina
SRapo geben fönnen; baS Vud) pat großes
Sluffepen erregt, unb feine Veröffentlichung
würbe in ©nglaitb niept gerne gefepen. ©S

geigt, wie fdjmer eS pält, eingewurgelte Sitten
unb Vorurteile gu befeitigen, PefonberS, wenn
ber leibenbe Jeil ber ungebilbete ift, opne
Ä'enntniffe außer ein paar religiöfen gormein,
bie alle nur ba finb, bie u'nbebingte Unter«
werfung ber grau als oberfteS ®efeß pingu«
[teilen. ®ie englifepe ^Regierung ift oorberpanb
macptloS, beim bie fpilfe fann nidjt burcp Z'^cng
bon außen fommen, nur langfame Veleprung
unb ©inwirfung auf bie öffentliche SReinung
ift im Staube eine Slenberung gu bewirfen.

föü4)crbcfprcd)ungcn-
^dlfabeu für ijcßamtncit-'^rüfuiigeu. 1550

meift geburtSpülfliepe grageu, bon Jr. ©ruft
bon Seuffert, ÜRünepen. Slepte Sluflage.
SRünepen, Verlag bon 3- g- Vergmann, 1928
ïfireiS 10 IReiipSmarf.

JaS Vüeplein entpält gragen aus fämtlicßen
Gebieten, bie für ^ebammenprüfungen in grage
fommen. @S fann niept nur Äanbibatinnen
unb SöieberpolungSfurSleriunen gute Jienfte
leiften, fonbern manepe £>ebamme fönnte auip
ipr eigenes Söiffen burep Stubium biefeS VucpeS
auffrifepen uub fiep felber auf ipre ßenntniffe
prüfen. * *

flefiuttbe ttnb î»er Rranfte ^äwgltitg. ©in
SeprfurS für Säuglings« unbgürforgefepmeftern
bon Jr. meb. SBilpelm iRifepbie'ter. Vierte
unb fünfte Sluflage. SRartin Saigmann Verlag,
Jeffau. ißreiS fartoniert SRf. 4. —, ©angleinen
SRf. 5.—.

JaS Vuep bietet einen botlftänbigen Sepr«
furS für Säuglingspflege unb ÄranfpeitSlepre
ber Säuglinge, jie ©rnäprungSlepre ift auS»

gibig bepanbelt unb eine große Slugapl bon
ïïbbilbungen erläutern bas ©efepriebene. Slued)

bie ©ntwidlung beS Säuglings, feine Haltung
in ben oerfepiebenen erften SebenSmonaten tft
burep Jiagramme bargeftellt. iRidpt bergeffen
finb auep praftifdje |)anbgriffe bei ber Pflege
beS ÄinbeS, SBidelung, Vepanblung bei Äranf«
peitSguftönben ufw.

JaS Vuep fann allen benen, bie mit Säug«
lingSpflege fiep abgeben, warm empfoplen werben.

iepniei). pcbaiinnciuicrcin.

Zenrraliiorstasid.
3.nS SllltagSleben gurüdgefeprt, benfen mir

gerne noep au all baS Stpöne, baS wir an«
iäßliep unferer Jagung in Vern gefepen, gurüd
unb banfen noepmalS allen reept perglicp, bie

gum guten ©elingen beigetragen. Jer ipräfi«
bentin, grau Vudjer in Vern, bie unglaublich
biet Slrbeit patte, einen ejrtra banfbaren §änbe«
brud.

fRiept bergeffen wollen wir gu bauten unfern
bereprten ©önnern. ©S finb baS: girtna IRobS,
äRünepenbuepfee, Verna gabrifatiou, bie uns
für bie Unterflüßung-Sfaffe gr. 250 fepenfte;
girma ißerfil ebenfalls gr. 100; girma IReftlé,
Vebep, ebenfalls gr. 100; girma ©alactina für
bie ßranfenfaffe ebenfalls gr. 100. Stn weitern
ber girma Kaffee §aag, bie uns am SRontag
bei Slulaß ber Jelegiertenberfammlung einen
feinen Äaffee ferbierte.

©roß war unfere greube am JienStag, als
wir bie bielen fepöuen Ueberrafdjungen fapen

beim Vanfett, alle mit fo nüßlidjem 3upatt.
©S waren Üeberrafdjungen ba bon girma
Stuber, Vern; Ä'iitöerwagen SiSifa « ©loria,
Sengburg; Jr. ÜSanber, Vern; girma ©uigog,
VuabenS unb ©alactina, Velp.

3m ÜRamen aller unferer Slîitglieber perg«
ließen Janf unb wir werben niept unterlaffen,
unfere SRitglieber ftetS gu erinnern, fiep beim
©infauf an bie ginnen gu weuben, bie auep
au uns benfen.

Ja wir mepr als 400 SRitglieber gu ©afte
patten, ift es mügtieß, baß baS eine ober aitbere
iïRitglicb irgenb was niept erpalten; folepe SRit«

glieber fönnen ber ZentralprafibentinSRitteilung
maepen, was fie niept erpalten, unb wir wer«
ben beforgt fein, baß auep baS in Drbnung
fommt. Slber nur an bie Zeiltralpräfibentin
gefanbte äRitteilungeu werben gutgepeißen.
geruer liegt bei mir ein Sepal, bunfelblau,
ber am gweiten Vaufettage liegen gelaffeit würbe
unb bie Eigentümerin beSfelbett fann fiep bei unS
metben.

Jeu DRitgliebern fönnen wir ferner mit«
teilen, baß mit näcpftem SRonat bie VeeptSauS«
funft=®inrieptung in ber „Schweiger ^ebamme"
ipren Slnfang nimmt. @S fönnen in Zutaft
gragen auS allen ©ebieten ber VeeptSpflege
geftellt werben, bie üon juriftifeper Seite ge«
miffenpaft beantwortet werben. Unfere äRit«
glieber finb erfudjt, bon biefer unentgeltlichen
3n[titution ©ebrauep gu maepen.

Slnfragen, bie in ber folgenben [Rümmer be=

antwortet werben follen, finb jeweils bis gum
1. eines 3Ronate§ an bie Zentralpräfibentin gu
riepten. Jie Slutwort erfolgt bann in ber am
15. biefeS SRonatS erfepeinenben [Rummer.

SluSuapmSweife werben auep Slntworten er«

teilt, bie bireft an bie gragenben abgepen.
Jer Zentralborftanb ift iibergeugt, baß burcp

biefe unentgeltliche [ReeptSauSfunft bielen 3Rit«
gliebern, welepe. genötigt finb, fpegiell über
[Recptöfragen, melcpe mit iprer VerufStätigfeit
im Zllfammenpang ftepen, SluSfunft gu ber«
langen, ein großer Jienft geleiftet wirb.

Sluep paben wir wieber gwei URitglieber, bie
baS 40jäprige VerufSjubiläum feiern fonnten.
@S finb baS grau Jeugler» SBpß, Z^vicp), unb
grau grau 8ang«Sepneiber, Vafel. Jen beiben
gnbitarinnen bie pergliepften ©lüdSwünfcpe ent«
bietenb, wüufepen wir ipnen alles ©ute für baS
fernere SBoplergepen.

2Rit foüegialeu ©rüßen!
gür ben Zentralborftanb,

Jie [ßräfibentin: Jie Sekretärin:
SR. SR arti, grau ©ünt per,

SBoplen, (Slargau). SBinbifcß (Slargau).
Jelepß. 68. îelcpp. 312.

KranktHkasst.
Äranfgemelbete [IRitglieber:

grau Scßeibegger, SlttiSwil (Vern), g.Z- JaboS
grau ©pfin, ißratteln (Vafellanb)
grau [Rieberer, greiburg
grl. 3opanna SlRüller, ©mmiSpofen (Jpurgau)
grau Staubli, geprenbad) (Zürid))
grau [Rofa ÜRMer, Sengnau (Slargau)
grau 3Reffer=ßämpf, ©ßelfofen (Vertt)
grl. Sepwarg, Äünig (Vern)
^llle 3ba 9îap, gjoerbon (SBaabt)
grl. Staub, Viel (Vern), g. Z- UmriSwil
grau grep«Vär, Jpatwil (Zürid))
grau Veruparb, .Wettlingen (Züricp)
grl. Sepneiber, Vrügg (Vern)
grau Sdplauri, Hßalbfircp (St. ©allen)
grau Väd)ler, 28eggiS (Sugern)
grau Vernet, ©olbait (Scßmpg)
grau ©raber, Soßwil (Vern)
grau ©tter, Vußuang (Jpurgau)
grau Vrengifofer, Oftermunbigen (Vern)
grl. ßod), JaminS (©raubünben)
grau gilliuger, S'üßuaept (Scßwpg)
dRme 3ncerti, Vebep (3Baabt)
HRrne [)3erroub, VuiffeuS (greiburg)
grl. Jpüter, St. ©allen
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Schwester brachte sie nach dem Spital; tagelang

lag sie sprachlos auf ihrem Bette. Die
Zerreißungen ihrer Geschlechtsorgane waren
voll Maden. Erst nach und nach kam sie wieder

zu sich. An ihre schreckliche Zeit kann sie sich

nicht erinnern. Unterdessen macht der Ehemann
alle Anstrengungen, sie wieder zur Rückkehr in
sein Haus zu zwingen. In einem anderen Falle
wurde ein Kind von 10 Jahren zu ihrem Manne
geschickt; der häufige schmerzhafte Geschlechtsverkehr

brachte das Kind um seinen Verstand
Der Mann mochte sie prügeln, so viel er wollte,
sie blieb in einer Ecke zusammengekauert, atemlos,

ein Häuschen Elend. Nicht wert, behalten

zu werden. Verzweifelt über seinen schlechten

Handel, warf der Mann sie über seine Schulter,
trug sie hinaus an den Rand des Dschungels,
schmiß sie in das Dickicht und ließ sie dort, um
zu sterben. Ein indischer Zeuge brachte die

Mitteilung von dieser Tat einer englischen Dame,
die selber hinaus ging, das Kind fand, und
es ins Spital brachte. Unter dem Einfluß des

Friedens und der guten und einem Kinde
angemessenen Behandlung fing sie zuletzt an sich

zu erholen und wurde ein fröhliches Kind, das

mit Puppen spielte.

Einige andere Beispiele; Neun Jahre alt.
Tag nach der Heirat. Der linke Oberschenkel
ist ausgerenkt, das Becken gebrochen, das Fleisch

hängt in blutigen Fetzen, herunter.
(l. Neun Jahre. So verletzt, daß man fast

nicht mehr operativ die Verhältnisse herstellen
konnte.

L. Zehn Jahre. Unfähig zu stehen, starke

Blutung, Fleisch stark zerfetzt.

I. Sieben Jahre. Starb in großen Schmerzen
3 Tage nach der Aufnahme.

O. Zehn Jahre. Kroch ans Händen und Knieen
nach dem Spital. Konnte seit ihrer Verheiratung
nie mehr stehen.

Diese Fälle datieren von 1891; seither hat
sich nicht viel geändert. Selbst Gandhi und
selbst der Nobelpreisträger Rabindranath Tagore
sind der Meinung, daß die durch das
Herkommen geheiligten Sitten nicht geändert werden

dürfen.
Der Mai n ist in Indien der Gott der Frau.

Das spricht sich auch darin aus, daß nach der
alten Sitte die Witwe auf dem Scheiterhaufen
des Mannes freiwillig in den Tod gehen mußte.
Die Frau ist da nur als Gebärerin von Söhnen,
denn einen Sohn mindestens muß der Inder
haben, damit dieser ihm nach seinem Tode den

Schädel spalten kann zur Befreiung des Geistes.
Wenn die Frau nur Mädchen gebiert oder
unfruchtbar bleibt, so kann sie verstoßen werden;
jedenfalls nimmt der Mann eine oder mehrere
weitere Frauen und die, die ihm einen Sohn
gibt, ist dann die erste unter ihnen. Bei der
übergroßen Verbreitung der Geschlechtskrankheiten

in Indien sind durch Gonorrhöe des

Mannes infizierte Frauen, die dadurch steril
werden, keine Seltenheit, aber die Frau zahlt
die Zeche.

Die Frau hat keine eigene Persönlichkeit, sie

ist nur ein Gegenstand, den Launen des Mannes
ausgeliefert und Gehorsam gegen ihn ihre
absolute Pflicht. Ein Beispiel wird angeführt:
Ein kleines Mädchen, von 5 6 Jahren, wurde
mit einer zufälligen Kopfwunde im Spital
eingeliefert. Die Mutter mit dem blutenden und
bewußtlosen Kinde im Arm war hergeeilt um
Hilfe. Nach ein bis zwei Tagen stellte sich

Starrkrampf ein. Das Kind lag mit schrecklichen

Krämpfen im Sterben. Die Mutter kauerte
neben dem Bettchen in Angst und Furcht und
betete zu ihren Göttern. Plötzlich stand ein
Mann neben dem Bette und sagte: Miß Sahib,
ich komme, um meine Frau abzuholen. Ihre
Frau! rief die Aerztin aus; was meinen Sie?
sehen Sie Ihre Frau, sehen Sie Ihre Tochter
an! Ich meine, daß ich meine Frau holen will
zum ehelichen Gebrauch. Aber Ihr Kind liegt
im Sterben, Sie können ihr doch jetzt die
Mutter nicht entreißen! Die Frau warf sich

dem Manne zu Füßen, sie küßte seine Füße,
sie warf den Staub von seinen Füßen ans ihr
Haupt. Mein Herr, mein Herr, ächzte sie, sei

gnädig! Alles half nichts, der Mann kehrte
sich um und ging, und die Frau wagte nicht,
seinem Befehl zuwiderzuhandeln und folgte ihm
mit zerrissenem Herzen.

Wir haben in den obigen Zeilen nur einen
kurzen Auszug aus dem Buche der Katharina
Mayo geben können; das Buch hat großes
Aufsehen erregt, und seine Veröffentlichung
wurde in England nicht gerne gesehen. Es
zeigt, wie schwer es hält, eingewurzelte Sitten
und Vorurteile zu beseitigen, besonders, wenn
der leidende Teil der ungebildete ist, ohne
Kenntnisse außer ein paar religiösen Formeln,
die alle nur da sind, die unbedingte
Unterwerfung der Frau als oberstes Gesetz
hinzustellen. Die englische Regierung ist vorderhand
machtlos, denn die Hilfe kann nicht durch Zwang
von außen kommen, nur langsame Belehrung
und Einwirkung auf die öffentliche Meinung
ist im Stande eine Aenderung zu bewirken.

Bücherbesprechungen.
Leitfaden à Lzebammeu-Urüfnugeu. 1550

meist geburtshülfliche Fragen, von Dr. Ernst
von Seuffert, München. Achte Auflage.
München, Verlag von I. F. Bergmann, 1928
Preis 10 Reichsmark.

Das Büchlein enthält Fragen aus sämtlichen
Gebieten, die für Hebammenprüfungen in Frage
kommen. Es kann nicht nur Kandidatinnen
und Wiederholungskurslerinnen gute Dienste
leisten, sondern manche Hebamme könnte auch
ihr eigenes Wissen durch Studium dieses Buches
auffrischen und sich selber auf ihre Kenntnisse
prüfen. *

5
*

Der gesunde und der kranke Säugling. Ein
Lehrkurs für Säuglings- und Fürsorgeschwestern
von Dr. med. Wilhelm Rischbieter. Vierte
und fünfte Auflage. Martin Salzmann Verlag,
Dessau. Preis kartoniert Mk. 4. —, Ganzleinen
Mk. 5.—.

Das Buch bietet einen vollständigen Lehrkurs

für Säuglingspflege und Krankheitslehre
der Säuglinge. Die Ernährungslehre ist aus-
gibig behandelt und eine große Anzahl von
Abbildungen erläutern das Geschriebene. Auch
die Entwicklung des Säuglings, seine Haltung
in den verschiedenen ersten Lebensmonaten ist
durch Diagramme dargestellt. Nicht vergessen
sind auch praktische Handgriffe bei der Pflege
des Kindes, Wickelung, Behandlung bei
Krankheitszuständen usw.

Das Buch kann allen denen, die mit
Säuglingspflege sich abgeben, warm empfohlen werden.

Ächuieh. Helminmenverein.

Tentralvorztana.
Ins Alltagsleben zurückgekehrt, denken wir

gerne noch an all das Schöne, das wir
anläßlich unserer Tagung in Bern gesehen, zurück
und danken nochmals allen recht herzlich, die

zum guten Gelingen beigetragen. Der
Präsidentin, Frau Bucher in Bern, die unglaublich
viel Arbeit hatte, einen extra dankbaren Händedruck.

Nicht vergessen wollen wir zu danken unsern
verehrten Gönnern. Es sind das: Firma Nobs,
Münchenbuchsee, Berna-Fabrikation, die uns
für die Unterstützungskasse Fr. 250 schenkte;

Firma Persil ebenfalls Fr. 100; Firma Nestls,
Vevey, ebenfalls Fr. 100; Firma Galactina für
die Krankenkasse ebenfalls Fr. 100. Im weitern
der Firma Kaffee Haag, die uns am Montag
bei Anlaß der Delegiertenversammlung einen
feinen Kaffee servierte.

Groß war unsere Freude am Dienstag, als
mir die vielen schönen Ueberraschungen sahen

beim Bankett, alle mit so nützlichein Inhalt.
Es waren Ueberraschungen da von Firma
Studer, Bern; Kinderwagen Wisa-Gloria,
Lenzburg; Dr. Wander, Bern; Firma Guigoz,
Vuadens und Galactina, Belp.

Jin Namen aller unserer Mitglieder
herzlichen Dank und wir werden nicht unterlassen,
unsere Mitglieder stets zu erinnern, sich beim
Einkauf an die Firmen zu wenden, die auch
an uns denken.

Da mir mehr als 400 Mitglieder zu Gaste
hatten, ist es möglich, daß das eine oder andere
Mitglied irgend was nicht erhalten; solche
Mitglieder können der Zentralpräsidentin Mitteilung
machen, was sie nicht erhalten, und wir werden

besorgt sein, daß auch das in Ordnung
kommt. Aber nur an die Zentralpräsidentin
gesandte Mitteilungen werden gutgeheißen.
Ferner liegt bei mir ein Schal, dunkelblau,
der am zweiten Bankettage liegen gelassen wurde
und die Eigentümerin desselben kann sich bei uns
melden.

Den Mitgliedern können wir ferner
mitteilen, daß mit nächstem Monat die
Rechtsauskunft-Einrichtung in der „Schweizer Hebamme"
ihren Anfang nimmt. Es können in Zukunft
Fragen aus allen Gebieten der Rechtspflege
gestellt werden, die von juristischer Seite
gewissenhaft beantwortet werden. Unsere
Mitglieder sind ersucht, von dieser unentgeltlichen
Institution Gebrauch zu machen.

Anfragen, die in der folgenden Nummer
beantwortet werden sollen, sind jeweils bis zum
1. eines Monates an die Zentralpräsidentin zu
richten. Die Antwort erfolgt dann in der am
15. dieses Monats erscheinenden Nummer.

Ausnahmsweise werden auch Antworten
erteilt, die direkt an die Fragenden abgehen.

Der Zentralvorstand ist überzeugt, daß durch
diese unentgeltliche Rechtsauskunft vielen
Mitgliedern, welche genötigt sind, speziell über
Rechtsfragen, welche mit ihrer Berufstätigkeit
im Zusammenhang stehen, Auskunft zu
verlangen, ein großer Dienst geleistet wird.

Auch haben wir wieder zwei Mitglieder, die
das 40jährige Berufsjubiläum feiern konnten.
Es sind das Frau Deuzler-Wyß, Zürich, und
Frau Frau Lanz-Schneider, Basel. Den beiden
Jubilarinnen die herzlichsten Glückswünsche
entbietend, wünschen wir ihnen alles Gute für das
fernere Wohlergehen.

Mit kollegialen Grüßen!
Für den Zentralvorstand,

Die Präsidentin: Die Sekretärin:
M. Marti, Frau Günther,

Wohlen, (Aargau). Windisch (Aargau).
Teleph, 68. Telcph. 312.

iLranlcenkatte.
Krankgemeldete Mitglieder:

Frau Scheidegger, Attiswil (Bern), z.Z. Davos
Frau Gysin, Pratteln (Baselland)
Frau Niederer, Freiburg
Frl. Johanna Müller, Emmishofen (Thurgau)
Frau Stanbli, Fehrenbach (Zürich)
Frau Rosa Müller, Lengnau (Aargau)
Frau Messer-Kämpf, Etzelkofen (Bern)
Frl. Schwarz, Köniz (Bern)
Mlle Ida Ray, Iverdon lWaadt)
Frl. Staub, Viel (Bern), z. Z. Amriswil
Frau Frey-Bär, Thalwil (Zürich)
Frau Bernhard, Hettlingen (Zürich)
Frl. Schneider, Brügg (Bern)
Frau Schlauri, Waldkirch (St. Gallen)
Frau Bächler, Weggis (Luzern)
Frau Bernet, Goldau (Schwyz)
Frau Graber, Lotzwil (Bern)
Frau Etter, Bußnang (Thurgau)
Frau Brenzikofer, Ostermundigen (Bern)
Frl. Koch, Tamins (Graubünden)
Frau Fillinger, Küßnacht (Schwyz)
Mine Jncerti, Vevey (Wandt)
Mme Perroud, Vuissens (Freiburg)
Frl. Thüler, St. Gallen
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